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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

10.12.1958 

Geschäftszahl 

0003/57 

Rechtssatz 

Auf der Lohnsteuerkarte, die das erste Dienstverhältnis betrifft, darf ein steuerfreier Betrag nur für die 
Werbungskosten eingetragen werden, die das erste Dienstverhältnis betreffen. Werbungskosten, die alle 
Dienstverhältnisse eines Lohnsteuerpflichtigen betreffen, sind anteilsmäßig auf allen Lohnsteuerkarten 
einzutragen. 
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